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Allgemeine	Geschäftsbedingungen	der	S’LÄDLE	BIO	X	ANDERS	GbR	

§1	Geltung	

1. Diese	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	(AGB)	gelten	für	alle	Rechtsgeschäfte	der	S’LÄDLE	
BIO	X	ANDERS	GbR	und	den	Mitgliedern	ihrer	Solidargemeinschaft	entsprechend	§3	dieser	
AGB	sowie	ihren	sonstigen	Kunden.	

2. Alle	Produkte	und	Lebensmittel	der	S’LÄDLE	BIO	X	ANDERS	GbR	sind	mit	zwei	
unterschiedlichen	Preisen	versehen.	Jeder	Kunde	kann	zu	handelsüblichen	Preisen	einkaufen.	
Mitglieder	entsprechend	§3	dieser	AGB	können	als	Teil	einer	solidarischen	Struktur	zu	
günstigeren	Mitgliedspreisen	einkaufen.	

3. Um	den	Verwaltungsaufwand	zu	vereinfachen,	wählten	wir	die	Form	des	SEPA-Basis-
Lastschriftmandates	als	Zahlungsform.	Die	Zahlungen	der	Mitglieder	werden,	sofern	nicht	
anders	vereinbart,	jeweils	am	letzten	Werktag	des	Vormonats	eingezogen.	

4. Jedes	Mitglied	ermächtigt	die	S’LÄDLE	BIO	X	ANDERS	GbR,	Zahlungen	von	seinem	Konto	
mittels	Lastschrift	einzuziehen,	und	zwar	getrennt	
a. Einzug	des	Mitgliedsbeitrages	gemäß	§2	Ziff.	2	der	AGB	monatlich,	
b. Optional:	Einzug	der	Warenvorauszahlung	gemäß	§2	Ziff.	4	der	AGB	monatlich.	

5. Bei	jedem	nicht	einziehbaren	SEPA-Lastschriftmandat	entstehen	Kosten	von	EUR	1,30,	die	
von	dem	Mitglied	zu	tragen	sind	und,	sofern	nichts	anderes	vereinbart,	von	der	
Warenvorauszahlung	abgezogen	werden.	

6. Auf	Wunsch	kann	–	statt	Lastschrift	–	auch	ein	Dauerauftrag	eingerichtet	werden.	

	

§2	Kostenstruktur	

1. Mit	ihren	monatlichen	Mitgliederbeiträgen	finanzieren	die	Mitglieder	der	
Solidargemeinschaft	die	Strukturen,	die	das	Geschäft	der	S’LÄDLE	BIO	X	ANDERS	GbR	
ermöglichen	(faire	Gehälter,	Mietkosten,	Infrastruktur).	

2. Die	Mitgliederbeiträge	gestalten	sich	wie	in	Anlage	1	zu	diesen	AGB	dargestellt.	
3. Die	Mitgliedschaft	in	der	Solidargemeinschaft	und	die	Zahlung	des	Mitgliederbeitrages	sind	

die	Voraussetzung	dafür,	dass	das	Mitglied	zum	vergünstigten	Mitgliederpreis	einkaufen	
kann.	Die	monatliche	Warenvorauszahlung	ist	optional.			

4. Neben	dem	unter	Ziff.	2	genannten	Mitgliedsbeitrag	kann	eine	monatliche	
Warenvorauszahlung,	deren	regelmäßige	Höhe	einvernehmlich	festgelegt	wird,	von	dem	
Mitglied	gezahlt	werden.	Die	geleistete	Warenvorauszahlung	steht	der	S’LÄDLE	BIO	X	
ANDERS	GbR	zur	freien	Verfügung.	

	

§3	Mitgliedschaft	

1. Die	Mitgliedschaft	in	der	Solidargemeinschaft	kann	mit	nachstehender	Beitrittserklärung	
beantragt	werden	und	beginnt,	wenn	nichts	anderes	vereinbart	wird,	zum	Beginn	des	auf	die	
Abgabe	der	Beitrittserklärung	folgenden	Monats.	

2. Mitglieder	erhalten	einen	Mitgliedsausweis	(Mitgliederkärtle),	der	personengebunden	und	
nicht	übertragbar	ist.	Es	besteht	die	Möglichkeit,	mehrere	Mitgliederkärtle	für	jede	
natürliche	Person	eines	Haushaltes	zu	erhalten.	
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3. Der	Verlust	eines	Mitgliederkärtles	ist	der	BIO	X	ANDERS	GbR	unverzüglich	anzuzeigen,	damit	
dieses	gesperrt	werden	kann.	Alle	Kosten,	die	durch	missbräuchliche	Nutzungen	eines	
Mitgliederkärtles	entstehen,	sind	von	dem	Mitglied	zu	tragen.	

4. Durch	das	Vorzeigen	des	Mitgliederkärtles	kann	zu	den	unter	§1	Ziff.	2	genannten	
Mitgliederpreisen	eingekauft	werden.	

5. Mittels	der	unter	§2	Ziff.	4	genannten	Warenvorauszahlung	sichern	die	Mitglieder	die	
Liquidität	des	Ladens.	Für	jede	Mitgliedschaft	kann,	sofern	eine	Warenvorauszahlung	
geleistet	wird,	ein	Guthabenkonto	eingerichtet	werden,	auf	welchem	das	eingezahlte	
Guthaben	zur	Bezahlung	zur	Verfügung	steht.	Sind	mehrere	Personen	eines	Haushaltes	
Mitglied,	so	können	mehrere	Guthabenkonten	geführt	werden.	

6. Wird	in	einem	Monat	nicht	das	gesamte	Guthaben,	das	sich	auf	dem	Guthabenkonto	
befindet,	ausgegeben,	so	steht	es	im	darauf	folgenden	Monat	weiter	zur	Verfügung.	

7. Die	Mitgliedschaft	kann	sowohl	von	dem	Mitglied	als	auch	von	der	S’LÄDLE	BIO	X	ANDERS	
GbR	mit	einer	Frist	von	4	Wochen	zum	Monatsende	gekündigt	werden.	Die	Kündigung	bedarf	
der	Schriftform.	

8. Binnen	21	Tagen	nach	Wirksamwerden	der	Kündigung	sind	alle	noch	auf	dem	
Guthabenkonto	bestehenden	Warenvorauszahlungen	zurück	zu	zahlen.	

9. Nach	Beendigung	der	Mitgliedschaft	verliert	das	jeweilige	Mitgliedskärtle	seine	Gültigkeit.	

	

§4	Schlussbestimmungen	

1. Für	alle	Streitigkeiten	aus	Rechtsverhältnissen	mit	der	S’LÄDLE	BIO	X	ANDERS	GbR	gilt	
deutsches	Recht.	Erfüllungsort	ist	Dußlingen.	Ausschließlicher	Gerichtsstand	ist	Tübingen.	

2. Aufrechnungs-	und	Zurückbehaltungsrechte	stehen	der	S’LÄDLE	BIO	X	ANDERS	GbR	im	vollen	
gesetzlichen	Umfang	zu.	

3. Sollten	einzelne	Bestimmungen	dieser	AGB	ganz	oder	teilweise	unwirksam	sein	oder	werden,	
so	wird	dadurch	die	Wirksamkeit	der	übrigen	Bestimmungen	nicht	berührt.	Es	gilt	vielmehr	
anstelle	einer	etwa	unwirksamen	Klausel	das	als	vereinbart,	was	in	rechtlich	zulässiger	Weise	
der	unwirksamen	Klausel	am	nächsten	kommt.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



S’LÄDLE BIO X ANDERS GbR  
Kappelstr. 6 | 72144 Dußlingen 
Tel.: 07072/1262506 
slaedle@bioxanders.de 
www.bioxanders.de 

	 3	

Anlage	1:	Staffelung	Mitgliederbeiträge	

1.	Person	des	Haushalts	
23	€	

(Soli-Beitrag	bis	30	€)		

jede	weitere	Person	des	Haushalts	 15	€	

jede	5.	Person	eines	Haushalts	 frei	

Kinder	(1	–	18	Jahre)		 ab	6	€	

	

Einzelperson	 23	€	

2	Personen	 38	€	

3	Personen	 53	€	

4/5	Personen	 68	€	

	

Familien-Mitgliedschaft:	

1	Erwachsener	+	1	Kind	 29	€	

1	Erwachsener	+	2	Kinder	 35	€	

1	Erwachsener	+	3	Kinder	 41	€	

1	Erwachsener	+	4	oder	mehr	Kinder	 47	€	

	

2	Erwachsene	+	1	Kind	 44	€	

2	Erwachsene	+	2	Kinder	 50	€	

2	Erwachsene	+	3	Kinder	 50	€	

2	Erwachsene	+	4	oder	mehr	Kinder	 56	€	

	

Ermäßigte	Mitgliedschaft:		Für	Haushalte	mit	einem	Nettoeinkommen	von	unter	1000	Euro	im	
Monat	gibt	es	die	ermäßigte	Mitgliedschaft.	

1.	Person	des	Haushalts	 10	€	

jede	weitere	Person	des	Haushalts	 10	€	

jede	5.	Person	eines	Haushalts	 frei	

Kinder	(1	–	18	Jahre)		 frei	

	

(Version	2.	Stand:	20.04.2022)	


